
Klaus Unterburger

Zwei Stadtreformationen - eine Kirche

Der Streit um St. Blasius zwischen 
dem protestantischen Regensburg und dem 

Dominikanerorden

Als am 15. Oktober 1542 die Reichsstadt Regensburg offiziell zur 

Reformation überging, geschah dies von der Dominikanerkirche aus. Dort fand 
der Predigtgottesdienst statt, ehe dann in der nicht weit entfernten, noch unvoll­
endeten Frauenkirche, der später so genannten Neupfarrkirche, das Abendmahl 
unter beiden Gestalten gefeiert und empfangen wurde.1 Die Dominikanerkirche, 
in der etwa sieben mal mehr Menschen Platz hatten als in der Neupfarrkirche, 
wurde von der Stadt auch weiterhin für den evangelischen Gottesdienst bean­
sprucht. Ebenso Anspruch erhoben freilich die noch verbliebenen Dominikaner. 
Stadt und Orden betrachteten dasselbe Gotteshaus als zu ihnen gehörig. Als die 
Stadt und ihre Prediger Kanzel und Langhaus in den entscheidenden Monaten 
besetzten, zog sich der Prior mit seinem Konvent in den Chor zurück. Die Stadt 
griff auch auf die beiden anderen Bettelordenskirchen über, die Minoriten- und 
die Augustinerkirche; kaiserliche Verbote bewirkten zunächst wenig. Interim 
und Religionsfriede hatten zwar vorübergehend die Restitution von St. Blasius 
an den Orden (1557 erst vollständig) zur Folge, 1563 erzwang sich die Stadt je­
doch, vom Poetengäßchen aus, erneut einen Zugang zur Kirche und nutzte seit­
her wieder das Hauptschiff. Das Ringen um die Nutzung eines Gotteshauses 
sowohl von Dominikanern als auch Anhängern der Reformation ist kein Re­
gensburger Spezifikum; ähnliche Entwicklungen gab es in Worms, Wimpfen 
und Speyer.2 1568 schlossen Orden, vertreten durch Prior und Provinzial, und 
Stadt schließlich einen Vergleich, bei dem man die Überlassung des Langhauses 
an die Stadt vereinbarte gegen Baumaterialien, die die Stadt für die notwendige 
Renovierung der Kirche nun zu stellen hatte; an die Stadt ging somit die Bau­
pflicht über. Mehrmals berichtete der Dominikanernuntius Feliciano Ninguarda 
(1524—1595) über diese in seinen Augen skandalöse Vereinbarung, die er freilich 
nicht ungeschehen machen konnte.3 Trotz späteren Drängens von Seite des 
Ordens erfolgt eine Ablösung erst 1630 im Vorfeld des Baus der evangelischen 
Dreieinigkeitskirche, die in unmittelbarer Nähe 1627—1631 entstand. 1626 hatte 
der Reichshofrat zugunsten des katholischen Ordens entschieden.
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Woher kam der zweifache Anspruch auf die große Ordenskirche in Re­
gensburg?

Haus- und Vorgängerkirchlein waren bereits 1229 vom Bischof aus dem 
Besitz des Domkapitels dem Orden übereignet worden. In den Folgejahrzehn­
ten wurde die noch heute bestehende, geräumige gotische Kirche gebaut. Ihre 
Baugeschichte lässt sich recht gut an den Ablassbriefen, die dafür ausgestellt 
wurden, rekonstruieren.4 Solche Ablässe brachten beiden Seiten Vorteile: Hin­
tergrund war eine Logik des Tauschs.5 Die Bevölkerung verlangte nach Heil 
und Sündenvergebung; die Kirche gewährte dies, indem sie die Bußleistung 
frommen Zwecken dienstbar machte, häufig gerade dem Kirchenbau. Mit den 
so fließenden Geldern konnte der Orden seinen Grundbesitz in der Stadt 
zudem im Laufe des 13. Jahrhunderts erweitern. Als Bettelorden lebte man 
vorwiegend von Gebühren und Spenden für Seelsorgeleistungen. Eine zentrale 
Rolle nahmen hier die Stiftungen ein, in denen sich die mittelalterliche Fröm­
migkeit gleichsam kondensierte. Auch sie folgten derselben Tauschlogik von 
materieller Gabe für die „geistlichen Spezialisten“, die Priester, die als imma­
terielle Gegengabe Gott wohlgefällige Gebete und Opfer mit reinen Händen 
anstelle der Laien darbringen sollten. Arnold Angenendts Studie „Offerto­
rium“ belegt eindrucksvoll, wie hier das eigentliche Zentrum der mittelalter­
lichen Frömmigkeit lag.6 Die Vorsorge für das Jenseits als Möglichkeit, die me­
moria, das fürbittende Gedenken, gegenüber der Vergänglichkeit und Ungesi- 
chertheit alles Irdischen sichern zu können, war die mächtige Triebfeder für 
Stiftungen und finanzielle Leistungen an den Klerus, vor allem von wohl­
habenden Familien. Hier wurden tief im Menschen liegende Bedürfnisse an­
gesprochen, durch gute Werke an der Sicherung des eigenen Heils mitzuarbei­
ten. Besonders die Klöster mit ihrer intendierten Lösung aus allen weltlichen 
Bezügen und ihrer Kontinuität im Gedenken waren Orte, die Stiftern überaus 
attraktiv erschienen. Das gesamte cluniazensische Mönchtum mit seiner Beto­
nung der laus perennis (ewiges Gotteslob) war durch das Stiftungswesen ge­
prägt7; Reformgründungen wie die Zisterzienser oder Kartäuser wollten zwar 
die Stiftungsverpflichtungen als Formen nicht regelkonformer Fremdbestim- 
mung einschränken, waren aber doch aus Gründen der Finanzierung und der 
Verflechtung mit klosteraffinen Bevölkerungsschichten gezwungen, Stiftun­
gen in hohem Grad anzunehmen.8 Auch die Bettelorden des 13. Jahrhunderts 
konnten sich dem nicht entziehen, zumal deren Kirchen in unmittelbarer 
Reichweite des städtischen Bürgertums lagen und so als Zentren einer intensi­
ven Seelsorge im religiösen Leben der Städte eine wichtige Rolle einnahmen. 
Für Regensburg sind für das ganze Mittelalter Eintritte aus der städtischen 
Bürgerschaft in den Dominikanerkonvent belegt.9 Vor allem in Testamenten 
und Legaten der Bürgerschaft wurde das Kloster reich für Seelämter und Ge­
betsgedenken bedacht.10 Wohin man einen Teil seines Vermögens stiftete, dort 
fühlte man sich auch geistlich beheimatet, darauf setzte man angesichts von 
Krankheit, Sünde und Tod seine Hoffnung.
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Stadt und Kloster

Der Fluss von Finanzen und Arbeitskraft an das Kloster scheint einen derartigen 
Umfang angenommen zu haben, dass die Stadt einschritt und 1306 Grundstücks­
angebote, Spenden, Stiftungen und Arbeiten für das Kloster verbot. Eine lang­
fristige Geltung scheint dies nicht gehabt zu haben, da bald eine ganze Reihe 
von Vermächtnissen urkundlich bezeugt ist. Isnard Wilhelm Frank hat die 
Rolle der Bettelordensklöster im kirchlichen Gefüge der Städte als „paraparo- 
chiale Kultorte“ bezeichnet," weil deren Kirchen gerne als ein ausgebautes und 
weiterentwickeltes Seelsorgeangebot von der Bevölkerung in Anspruch genom­
men wurden, was aber in Konkurrenz zu den Pfarreien (parochiae) stand.

Ein Streitpunkt war stets das Begräbnisrecht. Ein päpstliches Privileg aus dem 
Jahre 1244 hatte dieses dem Regensburger Dominikanerkloster zugestanden. 
Dennoch kam es zu Streitigkeiten darüber mit dem Domkapitel und dem 
Regensburger Klerus. Der Bischof fällte 1292 einen Schiedsspruch, wonach 
wenigstens die Feierlichkeiten bei Begräbnissen in den Pfarreien abgehalten 
werden sollten, so dass auch die Pfarrer Anteil an den anfallenden Einnahmen 
erhielten.12 Rechtlich gesehen war das Kloster wie der ganze Orden exemt und 
nur dem Papst unterstellt. Der jeweilige Ortsbischof war für die Klöster der 
wichtigste Ansprechpartner, der die Abgaben des Klerus einzusammeln hatte. 
Auch die einzelnen Ordensinstanzen wandten sich an den Bischof, um dessen 
Unterstützung bei Reformen des Konvents zu erlangen. Stadt und Kloster 
waren so vielfach miteinander verflochten. Seit dem Hochmittelalter verstan­
den sich Städte als Gemeinwesen, die Schutz, öffentliche Sicherheit und Wohl­
fahrt ihren Gliedern garantierten, dafür aber spezifische finanzielle Leistungen 
erwarteten und eine rechtliche Aufsicht übten. Der Klerus und damit auch die 
Ordensangehörigen beanspruchten dem gegenüber Immunität, sowohl was die 
Gerichtsbarkeit als auch Steuern und Abgaben anging. In der Realität ergab sich 
eine komplizierte Balance zwischen Abgaben und Diensten, die geleistet wur­
den und solchen, die man verweigerte. Jedenfalls konnte der Klerus einen ge­
wissen Grad an rechtlicher und finanzieller Autonomie bewahren, was in der 
Bürgerschaft kritisch gesehen wurde, da er ja ebenso vom Schutz und von Leis­
tungen der Stadt profitierte und mitunter auch in wirtschaftlicher Konkurrenz 
stand, etwa wenn Klöster wie auch das Regensburger Dominikanerkloster zur 
Einkommensaufbesserung Bier brauten.

Der Anspruch der Stadt auf die Dominikanerkirche war vor diesem Hinter­
grund differenziert: Die Kirche war wegen ihrer Größe und ihrer Nähe zur 
Neupfarrkirche gut geeignet; sie war zudem mit dem religiösen Leben der Bür­
ger in vielen Generationen so eng verwoben, dass die städtische Bürgerschaft sie 
als Eigentum betrachtete. Hier wurde die memoria an viele städtische verstor­
bene Verwandte gepflegt; man hatte an Kirche und Kloster viele Stiftungen 
gegeben. Die Religiosität der Stadtbevölkerung war durch die Bettelorden 
weitaus stärker geprägt worden, als durch jene Klöster und Stifte, die gegenüber

249



Welt und Umgebung weitgehend abgeschlossen lebten. Gerade die Mendikan­
ten, besonders die Dominikaner, haben über Jahrhunderte hinweg die städtische 
Frömmigkeit reformiert und in neuer Weise gestaltet. Sie haben wesentlich 
dazu beigetragen, dass eine städtische Sakralgemeinschaft überhaupt entstanden 
ist, welche die Dominikanerkirche als die ihrige beanspruchen konnte.13 Etwas 
überspitzt könnte man die These aufstellen: Die Dominikaner haben eine neue 
Stadtreligiosität geschaffen, die nun Anspruch auf deren Kirche erhob. Die 
reformatorische Stadt ruhte auf Fundamenten, die der Predigerorden und an­
dere Mendikanten erst geschaffen haben, auch wenn im Spätmittelalter weitere 
bürgerliche Predigtstiftungen für Weltpriester als Konkurrenz dazu kamen.14

Predigerorden, städtische Frömmigkeit und 
städtische Sakralgemeinschaft

Wie sehr die Seelsorge des Dominikanerordens im Mittelalter geradezu revolu­
tionär war, lässt sich aus dem umfassenden Studien- und Ausbildungssystem 
ablesen, das der Orden seit seiner Gründung zielstrebig initiiert hat. Die Ausbil­
dung der Priester im Mittelalter entsprach grundsätzlich den Anforderungen 
ihres Amtes. Die eigentliche priesterliche Verrichtung war die stellvertretende 
Darbringung des Messopfers im recht vollzogenen rituellen Kult. Hierzu muss­
ten hinreichend Latein und der Gebrauch von Missale und Rituale erlernt wer­
den. Ehelosigkeit, also die kultische Reinheit des angehenden Priesters, war 
gefordert. Eher praktische Fertigkeiten wurden in der Regel bei einem anderen 
Priester erlernt.

Seit dem 12. Jahrhundert ging ein Prozess der Verstädterung einher mit 
neuen Bildungsschichten und neuen religiösen Bedürfnissen. Neue Formen 
des religiösen Zusammenlebens wurden praktiziert, das Verlangen, Jesus 
authentisch nachzufolgen, ließ das Bedürfnis nach religiösem Wissen wachsen, 
Kleriker wurden kritischer an den Postulaten Lebenswandel und persönlicher 
Armut gemessen. Indem Wissen und Mobilität der Bevölkerung zunahmen 
und fremdartige Strömungen auftraten, wandelte sich die christliche Lebens­
form von einer unreflektierten Übernahme einer Tradition, die Heil vor allem 
durch Teilhabe am priesterlichen Ritus suchte, zu einer Sache von Reflexion, 
Gewissen, Entscheidung und so von bewusster persönlicher Wahl. Seelsorge 
musste gesteigerte Wissensbedürfnisse stillen, ethische Bewertungen auf 
neuen Feldern des Wirtschaftens und des Zusammenlebens vornehmen, aber 
auch versuchen, Kontrolle über das religiöse Wissen zu erlangen. Auf profes­
sionelle, in hohem Grad spezialisierte Weise verfolgte diese Zielsetzung der 
Predigerorden. Systematisch und flächendeckend wurde ein Studiensystem 
errichtet, um die Mitbrüder zu Spezialisten vorwiegend der Stadtseelsorge 
auszubilden. Jeder Konvent sollte einen Lektor haben, jede Provinz ein Parti­
kularstudium, vor allem für die Ausbildung der Lektoren. Man schickte
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Severusaltar, gestiftet von der Regensburger Wollweberzunft, 1456, 
Diözesanmuseum Regensburg

Tafel links: oben: Severus, ursprünglich Wollwirker, bei der Arbeit 
unten: Severus als Bischof von Ravenna im Ornat mit den Insignien vor der 

Altarmensa, ganz links seine Gattin und seine Tochter

Tafel rechts: oben: Frau und Tochter des Heiligen mit drei Jünglingen 
unten: Laut einer Sage hatte sich Severus zum Sterben zwischen die Särge von Frau 

und Tochter gelegt. Offenbar blieb der Leichnam unverwest. Das Wunder wird 
von Domherren und Volk bestaunt.

begabte Studenten an die neu entstehenden Universitäten, etwa nach Paris, 
und im studentischen Milieu rekrutierte man zahlreiche neue Mitglieder. 
Schließlich gründete man selbst studia generalia mit universitätsähnlichem 
Anspruch, konzentriert auf Philosophie und Theologie, die für den eigenen 
begabten Nachwuchs günstiger waren als Studien an Universitäten. Die 
Mehrzahl der Dominikaner studierte eine explizit auf die Seelsorge vorbe­
reitende, pastorale Theologie, nicht die Theologie als Wissenschaft um ihrer 
selbst willen: Die Hl. Schrift und deren Anwendung auf die Predigt, die 
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Sakramente und die Moraltheologie. Seelsorge wurde verwissenschaftlicht. 
Forderungen, an den Domkirchen Prediger professionell auszubilden, wurden 
zur selben Zeit auch von den Laterankonzilien erhoben. Flächendeckend be­
folgten dies aber nur die Bettelorden. Pioniere waren die Predigerbrüder.15 
Vier Elemente sind für deren Wirken besonders charakteristisch:
a) Das wahrscheinlich entscheidende Spezifikum war die Predigt, was dem 

Orden seinen Namen gab. Über die Predigtpraxis des Frühmittelalters wissen 
wir wenig; überliefert sind einige Sammlungen patristischer Musterpredigten. 
In den Klöstern scheinen diese vor allem für die Predigt im eigenen Konvent 
benutzt worden zu sein. Ab etwa 1200 stieg die Zahl von Predigtbüchern 
sprunghaft an. Die Bettelorden haben nicht eine neue Predigtweise geschaf­
fen, wohl aber diese intensiviert und tendenziell auf die Gesamtgesellschaft 
ausgedehnt. Die großen Bettelordenskirchen mit der prominenten Stellung 
ihrer Kanzel, oftmals mit Außenkanzeln an vielbesuchten Plätzen, zeugen 
noch heute davon.11’ Die ins Wort, auf den Begriff gebrachte christliche Lehre 
führte zu einer nunmehr reflektierten, bewussten Lebensform, die sich an 
jeden einzelnen wandte, tendenziell aber die gesamte Stadtgemeinschaft ver- 
christlichen sollte. Angesprochen wurden vielfach Themen des städtischen 
Lebens.17 Die überlieferten Predigten des Franziskaners Berthold von Regens­
burg (ca. 1210-1272) zeigen, wie hier Formen des städtischen Wirtschaftens 
und Zusammenlebens christlich-ethisch thematisiert wurden.18

b) Eng damit zusammenhängend war eine neue, vor allem von den Bettelorden 
propagierte Form von Buße, die im berühmten Canon utriusquesexus des IV. La­
terankonzils von 1215 (c. 21) zur kirchlichen Norm erhoben wurde. Buße war 
in der alten Kirche ein öffentlicher Akt, abgelegt vor der ganzen Gemeinde bei 
objektiv schweren Vergehen. Ihr entscheidender Akzent lag (während des ge­
samten ersten Jahrtausends) bei der Wiedergutmachung, der Bußleistung. 
Diese wurde aber eher selten vollzogen, insofern, als die öffentliche Kirchen­
buße als liturgische Möglichkeit zwar weiter existierte, für schwere öffentliche 
Vergehen, gemessen an der Zahl der Gläubigen aber keine große Rolle spielte. 
Wichtiger waren Bußwallfahrten. Im klösterlichen Bereich, wo Verinner­
lichung und Vervollkommnung gepflegt wurden, wurden Techniken der Pri­
vatbeichte entwickelt. Der Schwerpunkt verlagerte sich auf Gewissenserfor­
schung, Reue und Bekenntnis vor dem Mönch oder dem Priester. Besonders 
geheime Vergehen sollten so erfasst werden. Die Bußleistung als Wiedergut­
machung verlor an Bedeutung. Es veränderte sich die theologische Wertung 
der Buße grundlegend, indem die Lehre von der Siebenzahl der Sakramente 
entwickelt und die Buße dort eingereiht wurde. Sie wurde als Privatbeichte 
nun auch für die Laien propagiert. Erstmals 1215 wurde eine allgemeine 
Beichtpflicht eingeführt.19 „Spezialisten“ in der Spendung des Bußsakraments 
wurden die Mendikanten; ihre Kirchen waren beliebte Beichtzentren, damit 
auch Knotenpunkte der religiösen Kontrolle.2" In ihrer Ausbildung spielte die 
Vorbereitung auf die Casus, die Gewissensfälle, eine zentrale Rolle. Das Exper­
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tenwissen der Mendikanten gestaltete die Frömmigkeit zumindest einer städ­
tischen religiösen Elite nunmehr tiefgreifend um: Die eigene Lebensführung 
wurde Gegenstand der Gewissenserforschung, der moralischen Reflexion und 
der bewussten Wahl. Die eigene Perfektionierung gemäß christlicher Ideale 
angesichts der Unsicherheit des menschlichen Heils wurde verinnerlicht.

c) Predigt und Erziehung standen unter dem Leitbild und Vorbehalt kirchlicher 
Rechtgläubigkeit. Es ist sicherlich kein Zufall, dass mit der Zunahme von 
Städten, von Bildung und religiösen Aufbrüchen Häresie oder zweifelhafte 
Gläubigkeit zunahmen. Unterscheidungswissen war erforderlich. Die Kirche 
reagierte zunächst uneinheitlich und schwerfällig auf diese neuen Heraus­
forderungen, allmählich aber wurden die Reaktionen professioneller und 
durchschlagender.21 Gipfelpunkt einer Entwicklung hin zu Zentralisierung, 
Professionalisierung und Effektivität war die Inquisition. Dass gerade (Re­
gensburger) Dominikaner zu den ersten zählten, die den päpstlichen Inquisi­
torenauftrag erhielten, ist symptomatisch. Die Bettelorden und besonders die 
Dominikaner brachten jenes Spezialistentum mit, das die Päpste von Inqui­
sitoren verlangten. Die Beichte als Kontrolle des Einzelnen und die Inquisi­
tion als Kontrolle der Gesellschaft, beides gehörte zusammen.22 Eine Gewis­
sensreligiosität sollte geschaffen werden, distinktiv und bewusst abgegrenzt 
von Irrlehren, von denen man glaubte, dass sie Gott beleidigen und Schaden 
auf das Gemeinwesen ziehen. Je besser und fachkundiger man das Inquisito­
renamt ausübte, desto eher gelang es, christliche Gemeinschaften zu schaffen, 
die gottwohlgefällig lebten, deshalb vor Unheil verschont blieben und das 
ewige Heil erlangen konnten.

d) Mittelalterliche Städte waren auf vielen Ebenen genossenschaftlich bzw. kor­
porativ organisiert, die religiöse machte keine Ausnahme. Zünfte und Gilden 
entstanden, die Stadt wurde von Räten als kollegial geprägten Verfassungs­
organen geleitet. Korporationen waren sich bewusst, für eine gemeinsame 
Sache verantwortlich zu sein. So entstanden religiöse Zusammenschlüsse 
unter unterschiedlichen Namen, häufig „Bruderschaft“ (fratemitas) genannt. 
Gilden und Zünfte verfolgten gemeinsame religiöse Zwecke und Anliegen. 
Dadurch waren in der Regel weltliche und geistliche Zielsetzungen mitein­
ander verbunden. Religiöse Intensivierung und Jenseitsvorsorge, aber auch 
Zusammengehörigkeitsgefühl und gemeinsame Anliegen prägten diese Zu­
sammenschlüsse. Die seelsorgliche Betreuung übernahmen vielfach die Men­
dikanten. Sie formten so intensive gemeinschaftliche Formen der Religiosität. 
Wo sich Frauen, mitunter auch Männer, zu religiösen Formen des Zusam­
menlebens ohne institutionalisierte Regel und Verfassung zusammenschlos­
sen, übernahmen die Brüder deren Betreuung durch Predigt, Beichte und 
Kontrolle. Die cura monialium wurde ein Hauptbetätigungsfeld der Mendikan­
ten. Ergebnis war die Schaffung einer religiösen Elite mit intensiven Formen 
religiöser Praxis in den Städten und die Unterstützung eines korporativen re­
ligiösen Zusammengehörigkeitsgefühls.23

253



Schlusssteine im Kreuzgang von St. Blasius, gestiftet von Regensburger Zünften mit 
ihren Handwerkszeichen, der Wollwirker (links) und der Leineweber (rechts), um 1424

Überblickt man die seelsorgerliche Tätigkeit der Dominikaner und anderer 
Bettelorden in den mittelalterlichen Städten, so haben sie aktiv und maßgeblich 
mitgearbeitet, dass Frömmigkeit bewusster, reflektierter und individueller 
wurde, dass sich die Städte immer mehr als christliche Gemeinschaften verstan­
den, die für ihre Christlichkeit und ihr Heil selber verantwortlich sind. In den 
Städten des Hoch- und Spätmittelalters entstand eine durch die Bettelorden 
reformierte genossenschaftlich geprägte Form von Religiosität.

Städtische Reformation und Predigerorden im 16. Jahrhundert

Am 28. September 1542 fasste der Rat der Stadt Regensburg als Reaktion auf 
eine Bürgerpetition den Beschluss, dass mit der Feier des Abendmahls unter 
beiderlei Gestalt das Kirchenwesen nach Nürnberger Vorbild reformiert werden 
solle. Die Gründe wurden in einer Rechtfertigungsschrift niedergelegt, die im 
städtischen Auftrag einer der Vorkämpfer der lutherischen Bewegung in Re­
gensburg, der Ratskonsulent Dr. Johann Hiltner (1485—1567), verfasst hatte und 
die am 10. Oktober der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde.24 Es gehe um 
„die ere Gottes“ und „unser seien hail und Seligkeit“.25 Fünf Begründungen 
wurden angeführt. Die „politische“: Die Einführung des Abendmahls unter 
beiderlei Gestalt sei keine Neuerung, sondern „lenger dann sechzehn jar do- 
selbst im brauch gewesen“2''; zudem sei man „glid von den gemelten reichssten- 
den“27, die im letzten Reichstagsabschied von 1541 hierzu das Recht erhalten 
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hätten. In den übrigen Begründungen kam das Bewusstsein zum Ausdruck, als 
von Gott eingesetzte Obrigkeit für die rechte Gottesverehrung und das Heil der 
Untertanen die Verantwortung zu tragen: Sie sei dies nicht nur sich selber schul­
dig, sondern sei auch verpflichtet, die Untertanen zu unterweisen, dem unwi- 
dersprechlichen Gebot Jesu („nehmet und trinket alle daraus“) zu gehorchen. 
Würde der Rat alles im Geheimen belassen, so würden die Sekten in Geheim­
versammlungen ein leichtes Spiel haben, falsche und verführerische Lehren 
würden sich ausbreiten. Auftrag der städtischen Obrigkeit sei es aber, gerade 
dies zu verhindern. Gefahr bestünde überdies, dass ein Teil der Untertanen an 
der christlichen Kirche Anstoß nehmen und verbittert und unchristlich sterben 
würde. Dem „erbern rate“ würde von diesen Bürgern die Schuld „an ihrem 
verderben“ zugeschrieben werden.28

Der Regensburger Rat reagierte somit aus demselben christlichen Verant­
wortungsbewusstsein heraus, das in etwa 80% der freien Reichsstädte zur Ein­
führung der Reformation geführt hat. Es gab eine besondere Affinität zwischen 
„Reichsstadt und Reformation“, wie vor allem Bernd Möller in seiner gleich­
namigen Schrift nachgewiesen hat.29 Gerade weil sich die Städte als vor Gott 
verantwortliche Sakralgemeinschaften mit ausgeprägtem Gemeinschaftsgefühl 
verstanden, sahen sie sich veranlasst, das Kirchenwesen nach dem Willen und 
Gebot Gottes zu reformieren. Die Obrigkeit war für das Gemeinwohl verant­
wortlich, hierzu gehörten ebenso weltliche wie geistliche Aspekte.

Aus welchen Gründen entschied man sich nun in Regensburg für die Refor­
mation? Bei der Beantwortung dieser Frage muss man sich vor zwei Irrtümern 
hüten.

Es ging nicht um die Entscheidung zwischen festgefügten Kirchenstrukturen 
und dogmatischen Systemen, wie in späterer Zeit der Gegensatz zwischen 
Katholisch und Protestantisch aufgefasst wurde; ob Reform oder Spaltung der 
einen Kirche und wo Differenzen lagen, war ja gerade umstritten.

Es ging den Städten auch nicht um politische Maßnahmen, wirtschaftliche 
Erwägungen und disziplinarische Äußerlichkeiten. Die Bürger rangen vielmehr 
mit großem Ernst um Fragen ihres Heils; das Selbstverständnis der Stadt als 
christliche Gemeinschaft war berührt:
a) Stets ging es juristisch um die Frage, ob das Kirchenwesen von der weltlichen 

Obrigkeit abhängig sei, ob die Städte die Seelsorger selber wählen, die from­
men Stiftungen selber verwalten und kontrollieren könnten. Nur so war nach 
Meinung der Bürger der tatsächlich christliche Vollzug zu garantieren. Die 
Geistlichen waren auf diese Weise dem städtischen Gemeinwesen verpflich­
tet, inbezug auf Steuern und Gerichtsbarkeit, aber auch, indem sie für das­
selbe beteten und opferten. Hier knüpfte die Reformation an ein langes Rin­
gen zwischen weltlicher Obrigkeit und Klerus, auch in Regensburg, an.3"

b) Man maß den Klerus an den christlich-ethischen Idealen und seinem Bil­
dungsstand. In den Jahrzehnten vor der Reformation entwickelte sich ein 
ausgeprägter Antiklerikalismus. Man war nicht im heutigen Sinn „anti­
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klerikal“, man kritisierte vielmehr, der Klerus sei nicht klerikal, d. h. den 
ethischen Standesnormen gemäß lebend, genug. Immer wieder wurde an 
unsittlich lebenden, ungebildeten Geistlichen Kritik geübt.31

c) Entscheidend war aber die Sorge, der christliche Kult werde nicht stiftungs- 
und bibelgemäß und damit nicht gottwohlgefällig vollzogen. Man wollte 
Sicherheit im Glauben; das Abendmahl musste stiftungsgemäß unter beider­
lei Gestalt gereicht werden. Jesu Weisung in der Bibel und nicht menschliche 
Erfindung sollten entscheidend sein. Der Blaufärber Hans geriet mit Dom­
prediger Augustinus Marius (Mayer) aneinander und soll sich gerechtfertigt 
haben: „Ich will meiner Sache im Glauben gewiß sein. Da in den Predigten so 
ungereimte Dinge gebracht werden, so muß ich wohl die Bücher lesen, in welchen ich 
Gott sei Dank, mehr Trost des Gewissens finde, als vorher mein Leben lang in allen 
Predigten.“52

d) Einerseits wurden Kirchenwesen und Gottesdienst weitestgehend beibehal­
ten. Andererseits wurden zwei menschliche Verhaltensweisen verdächtig, die 
sinngebend für die bisherige Frömmigkeit waren: Stiftungen und Bilderver­
ehrung. Es waren die Bilderverehrer selbst, die diese nun ablehnten.33 Fami­
lien, die für ihre Totenmemoria bislang gestiftet hatten, führten den Ertrag 
nun anderen frommen Zwecken, Armenfürsorge, Schule und Gottesdienst, 
zu. Verdienste, auf die man bislang hoffte, galten als delegitimiert, wenn es 
darum ging, das Heil zu garantieren. Ein spektakulärer Umschwung war die 
Verehrung der Schönen Maria, die gerade erst von Rat und Bürgerschaft ge­
fördert worden war, und dann gleichsam implodierte.34 Die Verehrung des 
Bildes und der Wunderglaube waren fragwürdig und verdächtig geworden.

Wenn also die Stadt Regensburg als christliche Obrigkeit die Spendung beider 
Gestalten im Gottesdienst einführte, ging es nicht nur um einen rituellen Voll­
zug, sondern um Verantwortung für eine wohlgefällige Gottesverehrung und 
das Heil der Untertanen. Damit war eine Neuorientierung der Frömmigkeit 
gegeben: Die Reform des Abendmahls geschieht ,,gleichwol nit [...] zu einer 
anzaigung eines Opfers [...]. sondern allein, domit wir sehen, was Gott zu der 
zusagung so bei disem herlichen abentmal geschieht, für zaichen hat verordnt“.35 
1554 erließ derselbe Rat die Begründung des Nikolaus Gallus (1516—1570), 
warum Leviten- und Messgewänder in Regensburg abgeschafft würden. Erneut 
wurde die Lehre vom Messopfer abgelehnt; die Messe sei ein abergläubischer 
und schädlicher Ritus.36 Die Tauschlogik von materieller Gabe und geistlicher 
Gegengabe solle durchschnitten werden, da auf menschliche Werke kein Verlass 
sei. Allein die Verheißung der Sündenvergebung, das Evangelium selbst, werde 
im Abendmahl sinnlich erfahrbar.

Bei der Einführung der Reformation ging es also um die Ideale einer Chris­
tengemeinschaft, um die Frage nach einem authentischen, gottwohlgefälligen 
Christentum, nach Sicherheit im Heil und nach vertrauenswürdigen kirch­
lichen Amtsträgern. Die stadteigene Reformation war letztlich die Frucht jener 
Religiosität, die wesentlich von den Mendikanten seit dem Hochmittelalter 
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geschaffen worden war. Die Mendikanten, vor allem die Augustiner, Martin 
Luthers Orden, und die Franziskaner, waren häufig selbst Anhänger und Ver­
breiter der Reformation. Viele Klöster gingen im Reformationszeitalter unter, 
nicht nur aufgrund Zwangs von außen, sondern auch, weil viele Mönche den 
Schritt hin zur Reformation von innen heraus vollzogen. Auch die Domini­
kaner kann man von jener Entwicklung nicht ausnehmen, wenn man auch 
konstatieren muss, dass vergleichsweise mehr von ihnen in Opposition gegen 
die Reformatoren beim alten Glauben verblieben sind und diesen theologisch 
verteidigt haben.37 Auch der Regensburger Konvent hat zahlreiche Mitglieder 
im 16. Jahrhundert verloren; der Prior selbst war 1525 mit dem Kirchensilber 
nach Nürnberg geflohen.38 Er wurde evangelischer Pastor; die Verbindlichkeit 
der Ordensgelübde hat die Reformation bezweifelt und als Werk menschlicher 
Selbstgerechtigkeit infrage gestellt. Den Klosterbesitz wollte er vielleicht vor 
dem Zugriff weltlicher und geistlicher Obrigkeiten retten. Der verbliebene 
Restkonvent hat — jedenfalls nach Ausweis der überkommenen Bücherver­
zeichnisse — die Kontroverstheologie besonders gepflegt, sich also entschieden 
als katholische Ordensgemeinschaft von der protestantischen Reichsstadt ab­
gegrenzt.

Zwei Reformationen

Die Dominikaner wie die Stadt haben jeweils in ihrer Sichtweise berechtigte 
Ansprüche auf das selbe Kirchengebäude erhoben. St. Blasius war Ort städti­
scher Frömmigkeit, einer Religiosität, die individuelle Gewissenserforschung 
und Entscheidung reflektierte, und sich als Sakralgemeinschaft der Stadt und 
dem Gemeinwohl verpflichtet wusste.

Die Dominikaner haben durch Predigt und Katechese, Beichte und Seelsorge 
Religiosität geformt, die Bürger haben den Orden hierfür durch Spenden und 
Stiftungen unterstützt. Opfer und Stiftungen wurden fragwürdig, als die Re­
formatoren die Heilsgewissheit im Gnadenwort des Evangeliums verankerten 
und menschliche Werke hierfür als bedeutungslos ansahen. Der Orden lehnte 
diese Theologie ab.

So konkurrieren seither zwei christliche Konfessionen, die dennoch auf dem­
selben Grund ruhen, jenen Prozessen, die in den Städten christliche Identität zu 
einer bewussten Entscheidung des Gewissens gemacht haben.
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